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Änderungsantrag     HHA 

       

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der Be-
schlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 

Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

 
Inhalt des Antrags:  Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Betriebe 
   Veranschlagung der GZSG-Maßnahme im Kernhaushalt 
    
 
Einzelplan 09  Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 

Zu Kapitel    09 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Buchungskreis:    2895  

 
Förderproduktnummer lt. Leistungsplan  29  
 
Bezeichnung lt. Leistungsplan Ökoaktionsplan 
 

  Veränderung 
  von um auf 

Leistungsplan:    

  
Beträge in 1.000 EUR 

 
 Gesamtkosten 13.059,6 +2.150,0 15.209,6 
 Eigene Erlöse 850,0 -850,0 0,0 
 Produktabgeltung 12.209,6 +3.000,0 15.209,6 

 
Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 
Der Erfolgsplan und die Überleitungsrechnung sind entsprechend anzupassen. 

 
1. Ziffer 8 Bewirtschaftungsvermerke ist wie folgt zu ändern 

 
Nr. 8.1 erhält folgende Formulierung: 
Die Förderprodukte Nr. 28 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen), 
 
Nr. 29 (Ökoaktionsplan) und Kap. 09 21 FP 11 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen) sind gegenseitig 
deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 09 21 FP 02 (Klimaschutz, Anpassung 
an den Klimawandel, Integrierter Klimaschutzplan Hessen). 
 
Das Förderprodukt ist zudem einseitig deckungsfähig zugunsten des Förderproduktes Nr. 05 (Förderung 
des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte) sowie gegenseitig deckungsfähig mit Förderprodukt Nr. 23 
(Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM)), Leistung d. 
 
Ziffer 8.4 Ist zu streichen 
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Kameraler Haushalt:        Beträge in EUR 
 

Titel Zweckbestimmung von um auf 
234 Sonstige Zuweisungen von  

Sondervermögen 
2.700.000 -1.700.000 1.000.000 

685 Zuschüsse für laufende Zwecke an  
öffentliche Einrichtungen 

11.840.900 -1.365.800 10.475.100 

 
 
Verpflichtungsermächtigungen:       Beträge in EUR 
 

Verpflichtungsermächtigungen zu Titel 685 von um auf 
Verpflichtungsermächtigungen 2023 2.000.000 +600.000 2.600.000 
Verpflichtungsermächtigungen 2024 1.800.000 +600.000 2.400.000 
Verpflichtungsermächtigungen 2025 2.337.500 +600.000 2.937.500 
Verpflichtungsermächtigungen 2026 ff. 1.800.000 +1.200.000 3.000.000 
Gesamtverpflichtung 7.937.500 +3.000.000 10.937.500 

 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 
 
Begründung des Änderungsantrags:  
 
Die Mittel werden zur Abfinanzierung rechtlicher Verpflichtungen sowie der Einrichtung von Deckungsfähigkeiten innerhalb 
des Epl. 09 für die Fortführung des Programms „Nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe“ benötigt (334.200 Euro).  
 
Gemeinsam mit dem Änderungsantrag „Gaststättensonderprogramm – Kleinbeihilfe und Digitalisierungsberatung“ entfällt 
damit die Veranschlagung des Titels 234 in Kap. 09 23 (1.700.000 + 1.000.000 = 2.700.000 Euro). 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


